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Bewerberfragen / Antworten zum Vergabeverfahren Bodenabfertigungsdienste gemäß BADV auf dem Flughafen München 

Lfd. Nr Frage Antwort 

1. 
Bitte teilen Sie uns bezogen auf Ziffer 7.3 (letzter Satz) des 
Begleitdokuments zum Bekanntmachungstext mit, welche Unterlagen vom 
Nachunternehmer einzureichen ist. Insoweit ist uns nicht klar, worauf sich 
„diese vorgenannten Erklärungen“ bezieht. Sind dies die im gleichen 
Absatz von Ziffer 7.3 genannten Unterlagen oder umfassen diese auch die 
im ersten Absatz von Ziffer 7.3 genannten Nachweise und Erklärungen? 

„Nachunternehmereinsatz: Neben der namentlichen Benennung von Nachunternehmern sind 
gem. Ziff. II.7.3 des Begleitdokuments von den benannten Nachunternehmern die 
Eigenerklärungen gemäß Ziffer III.1.1 a) und Nachweise gemäß Ziffer III.1.1 b) der europaweiten 
Bekanntmachung im EU-Amtsblatt abzugeben.  

(Nur) im Fall einer sog. Eignungsleihe (vgl. .Ziff. II.7.4 des Begleitdokuments), sofern diese von 
einem Nachunternehmen erfolgt, sind jedoch zusätzlich die unter Ziffer III.1.2) bis III.1.3) der 
Bekanntmachung und im Begleitdokument unter Ziffer II.2. bis Ziffer II. 3 benannten Unterlagen 
für das Nachunternehmen insoweit gesondert vorzulegen, als die Bezugnahme auf die 
Leistungsfähigkeit des Nachunternehmens erfolgt. Zusätzlich hat der Bewerber gesondert mit 
dem Teilnahmeantrag die Verpflichtungserklärung des Nachunternehmens vorzulegen, nach 
deren Inhalt die rechtlich und tatsächlich abgesicherte Verfügbarkeit über die entsprechenden 
Ressourcen des Nachunternehmens nachgewiesen wird. Bei einer Bezugnahme auf Kapazitäten 
eines Nachunternehmens im Hinblick auf die wirtschaftliche oder finanzielle Leistungsfähigkeit 
ist durch dieses ausdrücklich zu bestätigen, dass es mit dem Bewerber im Lizenzfall gemeinsam 
entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe haftet. Beabsichtigt der Bewerber, im Hinblick auf 
vorzulegende Nachweise für die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- 
oder Befähigungsnachweise oder die einschlägige berufliche Erfahrung (Referenzen) die 
Kapazitäten eines Nachunternehmens in Anspruch zu nehmen, so ist durch dieses ausdrücklich 
zu bestätigen, dass es die Leistungen als Subunternehmer im Lizenzfall erbringen wird, für die 
diese Kapazitäten benötigt werden.“ 
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